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Öffentliche Bekanntmachung 

Eintragung in das Bestandsverzeichnis über öffentliche  
Verkehrsflächen der Stadt Zwickau (gem. § 54 Abs. 1, § 3 Abs. 1 

SächsStrG vom 21. Januar 1993 in der aktuellen Fassung) 
 
Die Bestandsverzeichnisse der Ortsstraße „Adlerweg“ und des beschränkt-öffentlichen We-

ges „Adlerweg BÖW 1“ liegen für den Zeitraum vom 13.04.2026 bis einschließlich 

12.10.2026 im Tiefbauamt der Stadt Zwickau, Verwaltungszentrum, Haus 2, Zi. 207/208, 

Werdauer Str. 62, 08056 Zwickau während der Dienstzeiten zur Einsichtnahme aus.  

Die Unterlagen können auch online unter www.zwickau.de/bekanntmachungen eingesehen 

werden. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen die Eintragung in das Bestandsverzeichnis kann bis zu einem Monat nach Ende der 

öffentlichen Auslegungsfrist Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich 

oder zur Niederschrift bei der Stadt Zwickau, Rathaus, Hauptmarkt 1 in 08056 Zwickau 

oder Verwaltungszentrum, Werdauer Str. 62 in 08056 Zwickau (Postanschrift: Stadtver-

waltung Zwickau, PF 200933, 08009 Zwickau) einzulegen. Der Widerspruch kann auch in 

elektronischer Form nach § 1 des Gesetzes zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und 

des Verwaltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen i. V. m. § 3a Abs. 2 des Ver-

waltungsverfahrensgesetzes durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qua-

lifizierter elektronischer Signatur an die E-Mail-Adresse: widerspruch@zwickau.de erhoben 

werden. 

 

Zwickau, den 26.03.2026 

 

Constance Arndt 

Oberbürgermeisterin 

 

 

Bekanntgabe der Bodenrichtwerte mit Stichtag 01.01.2026 
 

Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten hat die Bodenrichtwerte 

zum Stichtag 01.01.2026 abgeleitet und beschlossen. Entsprechend § 11 Abs. 2 der Säch-

sischen Gutachterausschussverordnung vom 15. November 2011 sind diese in den Städten 

und Gemeinden ortsüblich bekannt zu machen.  

 

Die Bodenrichtwerte sind ab Mitte April 2026 unter dem Link: http://www.boris.sachsen.de 

im Internet einsehbar. Es ist zudem möglich, die Bodenrichtwerte bei der Geschäftsstelle 

des Gutachterausschusses im Amt für Ländliche Entwicklung und Vermessung, Gerhart-

Hauptmann-Weg 1, 08371 Glauchau, nach Terminabsprache einzusehen. Gemäß § 196 

Abs. 3 BauGB kann jedermann Auskunft über deren Inhalt verlangen. 
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Erläuterungen: 

Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrzahl von 

Grundstücken einer Zone (Bodenrichtwertzone), für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- 

und Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche.  

 

Der Bodenrichtwert bezieht sich auf Grundstücke, deren wertbeeinflussende Umstände für 

den Bodenrichtwert typisch sind (Richtwertgrundstück). Abweichungen eines einzelnen 

Grundstücks von dem Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Umständen – wie 

z. B. Erschließungszustand, Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffen-

heit und Grundstücksgestalt – bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines 

Bodenwertes vom Richtwert. Damit repräsentiert der Bodenrichtwert nicht zwingend den 

individuellen Wert eines bestimmten Grundstücks innerhalb dieser Zone 

 

Bodenrichtwerte (außer für landwirtschaftlich genutzte Flächen, Forstflächen und Gärten) 

beziehen sich auf baureifes, erschließungsbeitragsfreies Land (erschlossen nach § 127 

BauGB) und vermessenes Land. In bebauten Gebieten sind diese mit dem Wert ermittelt 

worden, der sich ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut, erschlossen und altlas-

tenfrei wären. 

 

Zwickau, 23.03.2025 

 

Constance Arndt 

Oberbürgermeisterin 
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